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1. Angaben zur Gemeinde Am Ohmberg 

 
Die Gemeinde Am Ohmberg wurde im Jahr 2010 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Bischoffero-
de mit Hauröden, Großbodungen mit Wallrode und Neustadt mit Neubleicherode als Landgemeinde gegrün-
det. 
 
Lage im Raum 
Die Gemeinde Am Ohmberg befindet sich im Norden des Freistaates Thüringen, im Norden des Landkreises 
Eichsfeld. 
Landschaftsräumlich befindet sich das Gemeindegebiet im Tal der Bode und liegt an den nördlichen Ausläu-
fern des Ohmgebirges. Die Gemeinde ist verkehrstechnisch durch die Landesstraßen L1014 und L1011 an 
die übergeordnete Straßenverbindung der Bundesautobahn 38 Göttingen – Halle angebunden. 
 
Die angrenzenden Nachbargemeinden sind: 
- Im Westen die Gemeinde Haynrode der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld Wipperaue“ sowie die Stadt 
  Leinefelde – Worbis 
- Im Süden die Gemeinde Buhla der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld Wipperaue“ 
- Im Osten die Gemeinden Kraja, Lipprechterode und Kleinbodungen 
- Im Norden die Gemeinde Sonnenstein 
- Im Nordosten die Gemeinde Hohnstein. 
 
Einwohner 
In der Gemeinde Am Ohmberg leben 3.641 Einwohnern (Stand: 31.12 2018, Quelle: Thüringer Landesamt 
für Statistik). Die Flächenausdehnung beträgt ca. 3.157 ha. 
. 
 
Verwaltungsstruktur und zentralörtliche Funktionszuweisung 
Der Gemeinde Am Ohmberg wurde im Regionalplan Nordthüringen (RP – NT) keine zentralörtliche Funktion 
zugewiesen. Sie wird dem Grundversorgungsbereich Sonnenstein (Grundzentrum) zugeordnet, welcher die 
Versorgung für den Grundbedarf der Gemeinde sicherstellt. 
 
 

2. Planungserfordernis gemäß § 1 (3) BauGB sowie  Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

 
Im Jahre 1995 wurde durch den Zweckverband Regionaler Industrie- und Gewerbepark „Am Ohmberg“ der 
Gemeinden Bischofferode und Holungen der Bebauungsplan Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / 
Holungen (GI/GE/MI/WA)“ aufgestellt und zur Rechtskraft geführt. Ziel dieses Bebauungsplanes war die 
planungsrechtliche Vorbereitung und Entwicklung einer städtebaulich geordneten Nutzung der Flächen aus 
der ehemaligen Kali-Bergbaunutzung zu gewerblichen Zwecken und zur Wohnnutzung. Die Umsetzung des 
Bebauungsplanes erfolgt seit den 1990er Jahren und ist bis heute noch nicht abgeschlossen.  
Ziel der Planung war es, im südlichen und westlichen Teil des Plangebiets gewerbliche Nutzungen (GE und 
GI) zuzulassen und dann nach Osten hin eine Abstufung über eine Mischgebietsnutzung bis hin zu einer 
Wohnnutzung zu entwickeln.  
 
Im Osten des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2, am Standort Siedlung-Thomas-Müntzer 29, 
hat sich die Firma Cornelius Rybicki Heizung, Lüftung, Sanitär angesiedelt. In dieser Fachfirma sind derzeit 
ca. 40 Mitarbeiter beschäftigt. Anlass der nunmehr in Rede stehenden Planung des Bebauungsplanes Nr. 7 
ist das Erfordernis der Firma, ihr Betriebsgelände sowie die baulichen Anlagen zu vergrößern.  
 
Die Firma Rybicki plant, eine Teilfläche des nördlich des Betriebsgrundstückes befindlichen ehemaligen 
Schulsportplatzes vom Landkreis Eichsfeld zu erwerben. Auf diesen Flächen soll der Betriebsstandort erwei-
tert werden (Aufstellen von Containern, Lagerflächen, Kfz-Stellplätze). Diese Nutzung wäre nach den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holungen“ nicht genehmi-
gungsfähig, da diese Flächen hier als Sport- und Spielplatzflächen festgesetzt wurden (keine Bauflächen). 
Außerdem ist eine Erweiterung der Gebäude und baulichen Anlagen derzeit, aufgrund der im gültigen Be-
bauungsplan festgesetzten Baugrenze, nicht möglich. 
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Ziel des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ ist es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die geplanten Vorhaben der Fa. Rybicki zu schaffen. Dazu soll der Bebauungsplan Nr. 7 „Sied-
lung Thomas Müntzer 29“ als eigenständiger Plan über den betreffenden Teilbereich des ursprünglichen 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holungen“ gelegt werden. Die restlichen Flä-
chen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2 bleiben von der Planung unberührt. 
 
Da die städtebauliche Entwicklungsabsicht des Bebauungsplanes Nr. 2 noch nicht vollständig umgesetzt 
werden konnte, bleibt dieser Bebauungsplan als Entwicklungsgrundlage in seiner Gesamtheit bestehen. Ziel 
des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die Anpassung der Festsetzungen an die aktuellen Bedürfnisse des Unter-
nehmens und städtebaulichen Planungsabsichten der Gemeinde. Es soll eine größtmögliche Nutzungsflexi-
bilität im Mischgebiet erreicht werden.  
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 basieren auf den Festsetzungen des Ursprungsplanes und 
wurden so getroffen, dass ein nahtloser Anschluss an der Grenze des Geltungsbereiches an die Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 2 möglich ist. (Übernahme der Festsetzungen zu Art und Maß der bauli-
chen Nutzung aus dem Ursprungsplan, Festsetzen der Baugrenze in Weiterführung der Baugrenze des Be-
bauungsplanes Nr. 2) 
 
Nach Abschluss des Planverfahrens gelten dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 für den 
festgesetzten Geltungsbereich. Dabei werden die grundlegenden Festsetzungen zu Art und Maß der bauli-
chen Nutzung aus dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 2 übernommen. 
 

 
Übersicht über das Plangebiet des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holun-
gen“ mit farblicher Markierung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 7 „ Siedlung Thomas Müntzer 29“ 
Quelle- Luftbild: Geoproxy-Geoportal © GDI-Th Freistaat Thüringen (www.geoproxy-geoportal-th.de/geoclient) 
 
 
Ziel der Gemeinde Am Ohmberg ist es, die ortsansässigen gewerblichen Unternehmen zu unterstützen um 
damit die Unternehmen an den Standort zu binden und Arbeitsplätze zu sichern.  Aus diesem Grund soll mit 
dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren eine geordnete bauliche Nachverdichtung im Bereich Siedlung 
Thomas Müntzer zu gewerblichen Zwecken eines bereits am Standort wirtschaftenden Sanitärfachbetriebes 
ermöglicht werden.  
 
Aus Sicht der Gemeinde Am Ohmberg wird mit der angestrebten baulichen Verdichtung, in direkter Anbin-
dung an die bereits vorhandene bauliche Nutzung und unter Ausnutzung der bereits vorhandenen Erschlie-
ßungsanlagen im Straßenbereich Siedlung Thomas Müntzer, ohne einen neuen Standort an anderer Stelle 
zu entwickeln, dem Gebot des sparsamen und schonenden Umganges mit Grund und Boden gemäß § 1a 
(2) BauGB Rechnung getragen (Vorrang der intensiven gegenüber einer extensiven Siedlungsentwicklung). 
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Die Gemeinde Am Ohmberg hat nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 1 (3) BauGB die Erforderlichkeit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB beurteilt und sieht auf Grund der nachfolgend dargeleg-
ten städtebaulichen Ziele und Gründe die Notwendigkeit der Planaufstellung: 

 zur städtebaulich geordneten Nachverdichtung der Flächen des ehemaligen B-Plangebietes Nr. 2  
gem. der Festsetzungen des Ursprungsplanes als Mischgebiet; im Sinne eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB), 

 zur effektiven Ausnutzung der bereits vorhandenen Erschließungsanlagen, 
 um das konfliktfreie Einfügen von Bauvorhaben in die vorhandene, angrenzende Nutzungsstruktur 

zu ermöglichen und damit investitionssichere, städtebaulich geordnete Rahmenbedingungen zu 
schaffen. 
 

Damit erfüllt der Bebauungsplan die inhaltlichen Kriterien nach § 1 (5) BauGB für eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung der Gemeinde Am Ohmberg (siehe dazu auch die weiteren Ausführungen in der Be-
gründung). 
Die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 7  „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) 
soll, auf Grund der Dringlichkeit, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB und somit ohne Umwelt-
prüfung nach § 2 (4) BauGB, Umweltbericht nach § 2a BauGB, Angaben nach § 3 (2) Satz 2 BauGB und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 BauGB durchgeführt werden. Von 
der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Erörterung ge-
mäß § 4 (1) BauGB sowie der frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wird gemäß 
§ 13a (2) Nr.1 i.V.m. § 13 (2) Nr.1. BauGB abgesehen. 
Die Nachweisführung der Anwendbarkeit dieses Verfahrens für den konkreten Fall erfolgt unter Pkt. 9 der 
Begründung. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Am Ohmberg hat aus den dargelegten Gründen den Aufstellungsbeschluss 
des Bebauungsplanes Nr. 7  „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) gefasst und 
damit das erforderliche Planverfahren im beschleunigten Verfahren auf der Grundlage der Vorgaben des 
§ 13 BauGB eingeleitet. 
 
Das Plangebiet wird im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Am Ohmberg aus dem Jahr 1996 
als Mischgebiet dargestellt. Der Bebauungsplan kann damit gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt werden. (siehe dazu auch Pkt. 9.4) 
 
 

3. Auftrag und Ausarbeitung 

 
Mit der Ausarbeitung der Planunterlagen wurde das Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR, Büro für 
interdisziplinäre Stadt- und Dorfplanung, Käthe-Kollwitz-Straße 9, 99734 Nordhausen beauftragt. 
 
 

4. Begriffsdefinitionen 

 
Der Bebauungsplan Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) der Gemeinde Am 
Ohmberg wird im Folgenden auch als „Bauleitplan“ bezeichnet und ist bis zum Satzungsbeschluss durch die 
Gemeinde Am Ohmberg als „Entwurf“ zu verstehen. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung 
Thomas Müntzer) der Gemeinde Am Ohmberg wird im Folgenden auch als „Plangebiet“ bezeichnet.  
 
 

5. Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

 
Das Plangebiet mit einer Gesamtbruttofläche von ca. 3.360 m² liegt an der südwestlichen Grenze der Ge-
markung Bischofferode und damit an der westlichen Grenze der Gemeinde Am Ohmberg.  
 
Westlich des Plangebietes befindet sich die Brachfläche einer bereits zurückgebauten Schule, daran an-
schließend befinden sich gewerbliche Nutzungen. Südlich und östlich schließt sich an das Plangebiet die 
Wohnbebauung der Siedlung Thomas Müntzer an. Im Norden grenzen die Flächen des ehemaligen Schul-



Seite: 6 von 20 Oktober 2020 

  

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) der Gemeinde Am Ohmberg 
 

sportplatzes sowie weiter nördlich Waldflächen an das Plangebiet. Das Plangebiet selbst umfasst den Be-
triebsstandort der Firma C. Rybicki (Heizung, Lüftung, Sanitär) sowie im Norden eine Erweiterungsfläche, die 
derzeit noch dem ehemaligen Sportplatz zuzuordnen ist. 
 
Das Plangebiet wird über eine, im Osten des Geltungsbereiches befindliche Erschließungsstraße für das 
Betriebsgelände sowie die weiter östlich anschließende Wohnbebauung erschlossen. Diese Erschließungs-
straße mündet auf die Straße „Siedlung Thomas Müntzer“ (Landesstraße 1011) im Süden des Plangebietes 
auf. Der Zufahrtsbereich auf die Landesstraße ist bereits ausgebaut. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7  „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung 
Thomas Müntzer) umfasst Teile der Flurstücke 301/27 und 301/28 sowie die Flurstücke 301/16, 301/17, 
301/29, 301/30, 301/31 und 301/32 der Flur 1 der Gemarkung Bischofferode. Die Flächen liegen in einer 
Höhe von 334 müNHN. Das Gelände steigt von Nord nach Süd leicht an. 
 
 

6. Inhalt der Planunterlagen 

 
Die Planunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung 
Thomas Müntzer) bestehen aus: 

 dem Planteil 
mit: 

 Teil 1 – Zeichnerische Festsetzungen 
 Teil 2 – Planzeichenerklärung 
 Teil 3 –Textliche Festsetzungen 
 Teil 4 – Hinweise 
 Teil 5 – Verfahrensvermerke  

 der Begründung gemäß § 9 (8) BauGB 
 den Anlagen zur Begründung (siehe Anlagenverzeichnis) 

 
Als Planunterlage wurde ein Auszug aus der amtlichen Katasterkarte im Originalmaßstab 1:1.000 verwendet, 
der in Genauigkeit und Vollständigkeit des Zustandes des Plangebietes in einem für den Planinhalt zurzeit 
ausreichendem Grade erkennen lässt. Der Maßstab wurde so gewählt, dass der Planinhalt eindeutig festge-
setzt werden kann. Die Planunterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit zurzeit den 
Anforderungen des § 1 (2) PlanzV. 
 
 

7. Rechtliche Planungsgrundlagen und Fachliteratur 

 
 

Bundesgesetze, -verordnungen 
und Fachliteratur 

 
Landesgesetze, -verordnungen 

und Fachliteratur 
 Raumordnungsgesetz (ROG) 
 Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) 
 Baugesetzbuch (BauGB) 
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) 
 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 Bundesberggesetz (BBergG) 
 Arbeitshilfe „Umweltschutz in der Bebauungsplanung“ 

vom Umweltbundesamt 

 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
 Thüringer Gesetz über Naturschutz u. Landschafts-

pflege (ThürNatG) 
 Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale 

im Land Thüringen (TDSchG) 
 Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) 
 Thüringer Straßengesetz 
 Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) 
 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
 Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (ThürUVPG) 
 Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) 
 Offenlandbiotopkartierung (UNB Landratsamt Nord-

hausen) 

Planungsvorgaben der Raumordnung: 

 Landesentwicklungsprogramm Thüringen (LEP 2025) 

 Regionalplan Nordthüringen (RP-NT 2012) 
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Planungsvorgaben auf der kommunalen Planungsebene  

 wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Am Ohmberg (OT Bischofferode) 

 
Hinweis:  
Die Planungsgrundlagen finden jeweils in der, zum Zeitpunkt des Auslegungsbeschlusses durch den Gemeinderat Am 
Ohmberg gültigen Fassung, rechtliche Verbindlichkeit. 
 
 

8. Bestehendes Planungsrecht, übergeordnete Planungen und sonstige Nutzungsregelungen 

 

8.1. Gegenwärtig bestehendes und künftiges Planungsrecht 

 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 besteht derzeit schon ein rechtverbindlicher Bebau-
ungsplan (B-Plan Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holungen (GI/GE/MI/WA)“). Dieser bildet die 
Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben und Maßnahmen nach § 30 BauGB. Planungsrechtliche 
Grundlage für Beurteilungen nach Abschluss des Planverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 7 sind dann die 
Festsetzungen dieser Planung. 
 
Dazu soll der Bebauungsplan Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ als eigenständiger Plan über den betref-
fenden Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Ho-
lungen“ gelegt werden. Die restlichen Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2 bleiben 
von der Planung unberührt. 
 

8.2. Schutzgebiete  

 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb wasser- und naturschutzrechtlicher Schutzgebiete. In räumlicher 
Nähe (< 500m) sind ebenfalls keine Schutzgebiete vorhanden. 
 

8.3. Landwirtschaftliche Nutzungen und Wald  

 
Die Flächen des Plangebietes unterliegen derzeit keiner landwirtschaftlichen Nutzung und sind nicht Teil von 
Feldblöcken. 
Nördlich des Plangebietes in einem Abstand von ca. 16 m befinden sich Waldflächen, welche als Wirt-
schaftswald genutzt werden. Um Beeinträchtigungen der baulichen Nutzung im Plangebiet auszuschließen 
und sicherzustellen, dass der Waldabstand gem. § 26 (5) ThürWaldG von 30 m gewahrt werden kann, wer-
den im Bebauungsplan folgende Festsetzungen vorgenommen: 

- Übernahme der Festsetzung eines ca. 10m breiten Streifens im Norden des Plangebietes als Spiel- 
und Sportplatzfläche, 

- die Festsetzung eines Streifens von 5m der südlich angrenzenden Mischgebietsfläche des Plange-
bietes als Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind. Auf diesen Flächen ist damit die Errich-
tung von Gebäuden ausgeschlossen. Die Flächen stehen im Sinne der Mischgebietsnutzung als La-
gerflächen, Wegeflächen oder für Kfz-Stellflächen zur Verfügung. 
 

Eine Errichtung von Gebäuden ist dann erst innerhalb der weiter südlich angrenzenden Baugrenze, in einem 
Abstand von 30m zur Waldfläche, möglich. 
 

8.4. Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB 

 
Der Regionalplan der Planungsregion Nordthüringen, beschlossen von der Regionalen Planungsgemein-
schaft Nordthüringen am 27.06.2012, genehmigt durch die Oberste Landesplanungsbehörde mit Bescheid 
vom 13.09.2012, wurde im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 44/2012 veröffentlicht und ist damit in Kraft getre-
ten. 
 
Der Gemeinde Am Ohmberg wurden im Regionalplan (RP – NT) keine zentralörtlichen Funktionen zugeord-
net. Die Gemeinde gehört zum Grundversorgungsbereich von Sonnenstein (Grundzentrum). 
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Der Bebauungsplan verfügt über einen Geltungsbereich von ca. 3.360 m² und wird im RP der Siedlungsflä-
che im Bereich Siedlung Thomas Müntzer zugeordnet. Das Plangebiet wird derzeit bereits als Betriebs-
standort der Firma C. Rybicki überwiegend baulich genutzt. 
Angrenzend an das Plangebiet sowie in der unmittelbaren Umgebung befinden sich keine ausgewiesenen 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes, die vom Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 7 betroffen sein können.  
 
Die Gemeinde Am Ohmberg geht davon aus, dass die in Rede stehende Planung den Zielaussagen 
des Regionalplanes Nordthüringen (RP-NT) nicht entgegensteht und nach Rechtskraft mit den Zielen 
der Raumordnung grundsätzlich übereinstimmt, und sie somit ihrer Anpassungspflicht gem. § 1 (4) 
BauGB in ausreichendem Maße nachgekommen ist. 
 
 

 
 

Auszug aus der Karte Raumnutzung des RP-NT 
 
 
 

8.5. Flächennutzungsplan 

 
Die Gemeinde Am Ohmberg besitzt für den Ortsteil Bischofferode einen wirksamen Flächennutzungsplan 
aus dem Jahr 1996, der die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung darstellt und insbesondere bei der 
Entwicklung von verbindlichen Bauleitplänen gemäß § 8 (2) BauGB zu berücksichtigen ist. Dieser Flächen-
nutzungsplan gilt auch nach dem Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Gemeinden zur Gemein-
de Am Ohmberg fort. Im Jahre 2019 wurde eine 1. Änderung des Flächennutzungsplanes in mehreren Teil-
bereichen vorgenommen und zur Wirksamkeit geführt. Das Plangebiet des in Rede stehenden Bebauungs-
planes ist von den Darstellungen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht betroffen. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan werden die Flächen des Plangebietes des Bebauungsplanes des Nr. 7 
„Siedlung Thomas Müntzer 29“ als Mischgebiet dargestellt. Diese Darstellung bildet damit die Entwicklungs-
grundlage gem. § 8 (2) BauGB für den vorliegende Bebauungsplan. 
 

Plangebiet  
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Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan für den Ortsteil Bischofferode  

 
 

8.6. Verhältnis zu anderen, vorhandenen informellen oder formellen Planungen 

 
Konflikte mit anderen Bauleitplänen oder Satzungen innerhalb des Planbereiches bzw. in räumlicher Nähe 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar und können somit ausgeschlossen werden.  
 

8.7. Sonstige übergeordnete Belange 

 

8.7.1. Bergbauliche Belange 

 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Bergwerkseigentums „Bischofferode-Nord“. Eigentümer ist die Lausitzer 
und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV mbH), c/o Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Bereich Kali-Spat-Erz, Sitz Senftenberg, Am Petersenschacht 9 in 
99706 Sondershausen. Es finden keine bergbaulichen Aktivitäten mehr statt. Dennoch erfolgen dauerhafte 
Überwachungen des Senkungsprozesses im Bereich der ehemaligen Grubenbereiche. 
Es wird empfohlen, bei konkreten Baumaßnahmen eine markscheiderische Stellungnahme bezüglich erfor-
derlicher Anpassungen und Sicherungsmaßnahmen bei dem Bergbauberechtigten einzuholen. 
 
Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH wurde im Planverfahren beteiligt. 
Im Rahmen der Stellungnahme wurde der Gemeinde Am Ohmberg eine markscheiderische Stellungnahme 
des Herrn Dipl.-Ing B. Scholte, Glückauf-Vermessung GmbH Sondershausen, zum Plangebiet zugesandt.  
 
Auszug:  
„Zur Bewertung des bergbaubedingten Bewegungsprozesses der Tagesoberfläche werden in regelmäßigen Zeitabstän-
den markscheiderische Feinmessungen über dem gesamten Grubenfeld durchgeführt. lm Bereich des betroffenen Flur-
stückes werden die NN-Höhen der dortigen Festpunkte seit vielen Jahren beobachtet. Die letzte Messung wurde im Jahr 
2017 durchgeführt, für 2021 ist eine Wiederholungsmessung geplant. Aus der Analyse dieser Messungen und aus Vo-
rausberechnungen ergeben sich für das Grundstück folgende Aussagen: 
 

1. Die untertägigen Abbaufelder haben dazu geführt, dass sich an der Tagesoberfläche in ca. 1,7 km Entfernung 
südöstlich sowie in über 2 km Entfernung nord- und südwestlich, jeweils eine Senkungsmulde ausgebildet hat. 
Das genannte Flurstück liegt auf einem Horst zwischen diesen Senkungsmulden. Grundsätzlich verlief und ver-
läuft der Senkungsprozess langsam und stetig. Die bisher nachgewiesenen Gesamtsenkungen im Bereich des 
Flurstückes weisen einen Betrag von kleiner 0,1 m aus. 
 

2. Die Geschwindigkeit der Absenkung der Tagesoberfläche beträgt gegenwärtig im Maximum 3 mm pro Jahr und 
ist stetig bzw. leicht rückläufig. Es darf davon ausgegangen werden, dass in etwa vier Jahrzehnten ca. 90 % der 

Plangebiet  
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restlichen bergbaulichen Nachwirkungen abgeklungen sind. Hieraus resultiert eine zukünftige weitere Beanspru-
chung insbesondere auf geringe Zerrungen von kleiner 1mm/m, die Zunahme der Neigung in Richtung Sen-
kungsmulden ist unwesentlich. Die gegenwärtig und in Zukunft laufenden Endverwahrungsarbeiten sollten nach 
bisherigen Erkenntnissen für den Standortbereich keine Aktivierung der Senkungsgeschwindigkeiten bedeuten. 
Bewegungen dieser Größenordnung haben für die Nutzung und Bebauung von Grundstücken, welcher Art und 
Größe auch immer, keinerlei Bergschadensrelevanz. lnsoweit würden aus Sicht des Markscheiders Anpassun-
gen gemäß § 110 BBergG und/oder gar Sicherungen gemäß § 111 BBergG niemals erforderlich werden. 
 

3. Neben den langsam und stetig ablaufenden bergbaubedingten Bewegungen der Tagesoberfläche treten im ge-
samten Südharzraum gelegentlich und in unregelmäßiger Zeitfolge kurzzeitige Erschütterungen als Folge tekto-
nischer Gebirgsentspannungen auf, - zuletzt mit deutlich abnehmender Energieabstrahlung. Das Bergwerksun-
ternehmen erfasst diese Erschütterungen seit Jahren durch eine Vielzahl dauerhaft registrierender Messstatio-
nen und lässt die Ergebnisse durch Sachverständige bewerten. Die Wirkung stärkerer Entspannungen auf die 
Oberflächenbebauung wird dabei unter Bezugnahme auf die Normschrift DIN 4150 geprüft; bislang sind die dort 
als Anhaltswerte angegebenen Maximalbeträge der Verträglichkeit für Bauwerke nie erreicht worden, so dass 
auch für die Zukunft in diesen Erschütterungen keine potentielle Gefahr zu sehen sein dürfte.“ 

 

8.7.2. Belange des Bodenschutzes 

 
Für jeden, der auf den Boden einwirkt, bestehen bodenschutzrechtliche Vorsorge-, Gefahrenabwehr- und 
Sanierungspflichten (§§ 4, 7 BBodSchG). Die Bodeninanspruchnahme ist auf das geringste Maß zu begren-
zen. Durch baubegleitende Bodenschutzmaßnahmen sind schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden 
und nachteilige Wirkungen auf den Boden zu minimieren. 
 
Folgende Anforderungen sind bei Planrealisierung sicherzustellen: 
 
Der auszuhebende, umzulagernde und bauzeitig beanspruchte Boden ist in nutzbarem und funktionsfähi-
gem Zustand zu erhalten und weitestgehend innerhalb der Baubereiche am Ursprungsort bodenschonend 
wiederzuverwenden. Durch baubegleitende Maßnahmen sind schädliche Bodenveränderungen zu vermei-
den und Bodenbeeinträchtigungen zu minimieren. 
Überschussmassen/Bodenmaterialien, die nicht innerhalb der Baubereiche Verwendung finden, sind einer 
Verwertung entsprechend den gültigen abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zuzuführen. Ist 
eine Verwertung nicht möglich, hat die Beseitigung in dafür zugelassenen Anlagen zu erfolgen. 
Bei den erforderlichen Eingriffen in den Boden/Untergrund ist auf organoleptische Auffälligkeiten hinsichtlich 
möglicher Schadstoffbelastungen zu achten. Sich ergebende Auffälligkeiten sind zu dokumentieren. Orga-
noleptisch auffällige oder schadstoffbelastete Abfälle sind getrennt von unbelastetem Abfall zu erfassen, zu 
deklarieren und dem Ergebnis entsprechend auf der Grundlage des Abfallrechts nachweislich ordnungsge-
mäß und schadlos zu entsorgen. 
Alle Bodenarbeiten sind in jeder Phase der Durchführung durch geeignete Verfahren und Arbeitstechniken 
sowie unter Berücksichtigung des Zeitpunktes so zu planen und auszuführen, dass baubetriebsbedingte 
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion, Vernässungen, Vermischungen verschiedener Bodensub-
strate und von Boden mit Fremdstoffen, Schadstoffeinträge) und sonstige nachteilige Bodenveränderungen 
auf das unumgängliche Maß begrenzt werden und das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nicht zu 
besorgen ist. Durch die Baumaßnahmen hervorgerufene Bodenbelastungen sind nach Bauabschluss soweit 
wie möglich zu beseitigen. Die DIN 19731 und DIN 18915:2018-06 sind zu beachten. 
Sollten sich im Rahmen der Planumsetzung Verdachtsmomente für das Vorliegen schädlicher Bodenverän-
derungen (stofflich, physikalisch) ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht (§ 2 Abs. 1 
ThürBodSchG) sofort der Unteren Bodenschutzbehörde, dem Umweltamt des Landkreises Eichsfeld anzu-
zeigen, damit ggf. erforderlich werdende Maßnahmen eingeleitet werden können. 
 

8.7.3. Straßenrechtliche Belange 

 
Südlich angrenzend an das Plangebiet verläuft die Landesstraße L 1011 (Siedlung Thomas Müntzer). Der 
betreffende Bereich befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt Bischofferode.  
Für alle Hoch- und Tiefbauten sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind die Festlegungen des § 24 (1) 
ThürStrG einzuhalten. Danach dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt, längs der Landesstraße, Hochbauten 
jeglicher Art in einem Abstand von 20m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht er-
richtet werden. 
Diese Anbauverbotszone wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Gemäß § 24 (9) 
ThürStrG kann die oberste Straßenbaubehörde im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten des § 24 (1) 
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ThürStrG zulassen. Aus diesem Grund wurde folgende Textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen:  
„§ 3 (3) Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb der, in die Planzeichnung nachrichtlich übernomme-
nen Anbauverbotszone gem. § 24 (1) ThürStrG, bedarf der Erteilung einer Ausnahme der zuständigen Stra-
ßenbaubehörde gem. § 24 (9) ThürStrG.“ 
 
Damit ist eine Bebauung innerhalb der nachrichtlich übernommenen Anbauverbotszone ohne Beteiligung 
/Entscheidung der zuständigen Straßenbaubehörde nicht möglich. 
 

8.8. Planungen benachbarter Gemeinden 

 
Die benachbarten Gemeinden wurden im Planverfahren gemäß § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 BauGB beteiligt. 
Aus Sicht der Gemeinde Am Ohmberg werden durch die Größe, die konkrete städtebauliche Zielausrichtung 
und den Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer), 
die Belange benachbarter Gemeinden nicht negativ berührt. 
 
 

9. Begründung der Wahl und Durchführung des vereinfachten Planverfahrens nach § 13a BauGB 

 
Das Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung 
Thomas Müntzer) hat gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) zu erfolgen. 
 
Die Gemeinde Am Ohmberg möchte kurzfristig die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisie-
rung der Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 schaffen, zumal dieser die planungs-
rechtlichen Vorgaben gemäß § 13a (1) BauGB erfüllt, weil: 
 er der besseren Ausschöpfung vorhandener Potenziale (vorhandene Erschließung für bereits baulich 

genutzte Grundstücke) entlang der Straße „Siedlung Thomas Müntzer“ dient, 
 im konkreten Planfall (Größe des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes nur ca. 3.360 m²) 

die zulässige Grundfläche im Sinne § 19 (2) BauNVO von 20.000 m² gemäß § 13a (1) Satz 2 Nr.1 
BauGB nicht überschritten wird, 

 die Flächen derzeit bereits durch die Festsetzungen eines rechtskräftigen Bebauungsplanes überplant 
und überwiegend bebaut sind, 

 eine bauliche Nachverdichtung durch die Einbeziehung von Brachflächen erfolgt, 
 das Planvorhaben gemäß Nr. 18.8 der Anlage 1 (Liste „UVP - pflichtigen Vorhaben“) des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht UVP – pflichtig ist und auch keine „allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls“ gemäß UVPG (Anlage 2) durchzuführen ist, 

 das Planvorhaben gemäß der Anlage 1 (zu §§ 2 (3), 3 Satz 1 und 4 Satz 2 ThürUVPG - Liste der nach 
Landesrecht „UVP - pflichtigen Vorhaben“) des Thüringer Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (ThürUVPG) weder vorprüfpflichtig noch UVP – pflichtig ist und  

 damit durch den in Rede stehenden Bebauungsplan der Gemeinde Am Ohmberg keine Zulässigkeit 
von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

 es keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutz-
güter gibt, 

 es keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind, gibt. 

 
Aus den o.g. Gründen ist aus Sicht der Gemeinde Am Ohmberg die Zulässigkeit der Wahl des beschleunig-
ten Planverfahrens nach § 13a BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas 
Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) gegeben. 
 
Aus den dargelegten Gründen wurde: 
 gemäß § 13a (2) Satz 1 Nr.1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbe-

richt nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, abgesehen und § 4c nicht angewendet sowie 

 kein Grünordnungsplan erarbeitet, da gemäß § 13a (2) Satz 1 Nr.4 BauGB im vorliegenden Fall eines 
Bebauungsplanes der Innenentwicklung mit einem Schwellenwert gemäß § 13a (1) Satz 2 Nr.1 
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BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ wird als eigenständiger Plan über den betreffen-
den Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 2 „Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holun-
gen“ gelegt. Die restlichen Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2 bleiben von der Pla-
nung jedoch unberührt. Nach Abschluss des Planverfahrens gelten dann die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 für den festgesetzten Geltungsbereich.  
 
Da die Gemeinde Am Ohmberg über einen wirksamen Flächennutzungsplan verfügt und der Bebauungsplan 
Nr. 7 aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, bedarf der Bebauungsplan am Ende des Plan-
verfahrens keine Plangenehmigung.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist der Satzungsbeschluss durch die Gemeinde Am Ohmberg ortsüblich bekannt 
zu machen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den 
Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo die Planun-
terlagen eingesehen werden können. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Be-
kanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
 
 

10. Berücksichtigung der Belange nach § 1 (6) Nr. 1 bis 13 BauGB 

 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes waren alle nach § 1 (6) Nr. 1 bis 13 BauGB zu berücksichtigenden 
Belange Bestandteil der Aufgabenanalyse und des zu erarbeitenden Gesamtkonzeptes. 
 
Im Hinblick auf die konkrete Standortsituation wird in der weiteren Begründung an der jeweiligen Stelle auf 
folgende Belange weiter vertiefend eingegangen: 

 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 3 BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 7 a) BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 8 a) BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 8 c) BauGB, 
 die zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB. 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas 
Müntzer) der Gemeinde Am Ohmberg sind, nach aktuellem Kenntnisstand der Gemeinde Am Ohmberg, 
keine Altlastverdachtsflächen i.S.v. § 2 (6) des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) erfasst.  
Schutzgebiete nach Naturschutz – und Wasserrecht werden durch den Bebauungsplan nicht berührt. 
 
Immissionsschutzrechtliche Belange: 
Die bauliche Nutzung im Plangebiet wird als Mischgebiet festgesetzt. Diese Festsetzung wurde aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 2 übernommen. Mit der Festsetzung eines Mischgebietes als Über-
gangsbereich zwischen der östlich angrenzenden Wohnnutzung und dem im Bebauungsplan Nr. 2 weiter 
westlich festgesetzten Gewerbegebiet, kommt die Gemeinde dem Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG 
nach. 
 
Der derzeit im Plangebiet ansässige Sanitärfachbetrieb wurde auf der Grundlage der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 2 im Mischgebiet genehmigt. Es ist davon auszugehen, dass diese Genehmigung 
erfolgte, da es sich bei der ausgeübten Nutzung um ein „nicht wesentlich störendes“ Gewerbe handelt und 
dieser Umstand im Zuge des bereits erfolgten Genehmigungsverfahrens nachgewiesen wurde.  
Alle künftigen baulichen Erweiterungen des Betriebes, welche auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 
7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ erteilt werden, müssen auch weiterhin den im Mischgebiet zulässigen 
Lärmwerten entsprechen. Dieser Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen, da erst dann die 
konkreten Auswirkungen baulicher Nutzungen zu beschreiben und zu bewerten sind. 
Im Übringen plant die Fa. Rybicki im Plangebiet vorrangig die Vergrößerung Ihrer Lagerkapazitäten. Die 
künftigen baulichen Erweiterungen des Betriebsstandorten werden weder zu einer signifikanten Erhöhung 
des Lieferverkehrs oder des Mitarbeiterverkehrs führen. Produktionsprozesse finden auf dem Betriebsgelän-
de nicht statt. Es erfolgt kein betrieblicher Verkehr sowie Lieferverkehr vor 6.00 Uhr sowie nach 22.00 Uhr.  
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Da durch das Planvorhaben keine nicht lösbaren boden- oder weitergehenden immissionsschutzrechtlichen 
Spannungen verursacht werden, kann die Gemeinde Am Ohmberg davon ausgehen, dass durch die Pla-
nung keine wesentlichen oder gar erheblichen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen ausgelöst 
werden. 
 
Übersicht zur Betroffenheit der zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) BauGB durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) 
der Gemeinde Am Ohmberg 
Grundlage: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
 

Rechts-
grundlage 
§ 1 Abs. 6 

BauGB 

Betroffenheit durch Festsetzung  

Belang 

p
o
sitiv 

n
e
u
tra

l 

n
e
g
a
tiv 

Bemerkung 

Nr. 1 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, 

x   

- Schaffung der Vorausset-
zungen für angemessene 
Arbeitsverhältnisse 
- Beachtung der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohn-
nutzung,  
- Festsetzung eines Mischge-
bietes zur Beachtung des 
Trennungsgrundsatzes gem.  
gem. § 50 BImSchG 

Nr. 2 

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforde-
rungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungs-
entwicklung, 

   nicht betroffen 

Nr. 3 

die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, 
alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswir-
kungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des 
Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung, 

x   
Erhalt der Festsetzung einer 
öffentlichen Grünfläche 
(Sportplatz) 

Nr. 4 
die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

   nicht betroffen 

Nr. 5 

die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes 

   nicht betroffen 

Nr. 6 
die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffent-
lichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst 
und Seelsorge, 

   nicht betroffen 

Nr. 7 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

 x  
gem. § 13a ( 2) Nr. 4 
gelten Eingriffe als bereits vor 
der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, 
keine Betroffenheit besonders 
geschützter und bestimmter 
andere Tier- und Pflanzenar-
ten gem. § 44 BNatSchG 

Nr. 7 a 
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt 

 x  

Nr. 7 b 
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vo-
gelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

   keine Schutzgebiete betroffen 
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Nr. 7 c 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

 

   nicht betroffen 

Nr. 7 d 
Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonsti-
ge Sachgüter 

   nicht betroffen 

Nr. 7 e 
die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern 

   nicht betroffen 

Nr. 7 f 
die Nutzung erneuerbarer Energien die sparsame und effi-
ziente Nutzung von Energie  

   nicht betroffen 

Nr. 7 g 
die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechtes 

   nicht betroffen 

Nr. 7 h 

die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 
Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden 

   nicht betroffen 

Nr. 7 i 
die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d 

   nicht betroffen 

Nr. 7 j 

unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes - Immissions-
schutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfäl-
ligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf 
die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, 

   nicht betroffen 

Nr. 8 a 
die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständigen Struk-
tur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung, 

x   

Planung ermöglicht die Erwei-
terung der baulichen Anlagen 
eines ortsansässigen Unter-
nehmens 

Nr. 8 b der Land- und Forstwirtschaft,    nicht betroffen 

Nr. 8 c der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen x   

Planung ermöglicht die Un-
terstützung eines ortsansäs-
sigen Unternehmens und den 
Erhalt von Arbeitsplätzen 

Nr. 8 d des Post- und Telekommunikationswesens,     nicht betroffen 

Nr. 8 e 
der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, 
einschließlich der Versorgungssicherheit 

   nicht betroffen 

Nr. 8 f sowie die Sicherung von Rohstoffvorkommen    nicht betroffen 

Nr. 9 

die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der 
Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, 
unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung 
und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebauli-
chen Entwicklung, 

   nicht betroffen 

Nr. 10 
die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie 
der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 

   nicht betroffen 

Nr. 11 
die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

x   
- Entwicklungsgebot gem. § 8 
(2) BauGB wird entsprochen 
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Nr. 12 die Belange des Hochwasserschutzes    nicht betroffen 

Nr. 13 
die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und 
ihrer Unterbringung  

   nicht betroffen  

 
 

11. Artenschutzrechtliche Einschätzung 

 
Nach § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) ist es verboten: 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

 Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn die Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt. Des Weiteren liegt ein Schädigungsverbot vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht ge-
wahrt bleibt. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von europäisch streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV  
der FFH- Richtlinie sowie auf das Vorkommen von Vogelarten des Anhang I Vogelschutzrichtlinie innerhalb 
des Plangebietes gibt es derzeit nicht. Potenzielle Lebensräume geschützter Arten sind derzeit im Plange-
biet nicht vorhanden. 
 
Generell gilt: 

 Sollten sich bei der Realisierung des Bebauungsplanes Verdachtsmomente für das Vorliegen bisher 
nicht bekannter, artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatSchG ergeben, so 
sind diese gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort 
der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

 Die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern im Plangebiet hat ausschließlich im Zeitraum vom 
1.Oktober bis 28. Februar p.a. zu erfolgen (§ 39 (5) BNatSchG). 

 
 

12. Inhalt der  des Bebauungsplanes – Beschreibung der Festsetzungen 

 

12.1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 (7) BauGB) 

 
Der Übersichtsplan stellt die Lage des Plangebietes im Gemeindegebiet der Gemeinde Am Ohmberg dar; im 
entsprechenden Übersichtsplan auf der Planzeichnung ist das Plangebiet gekennzeichnet. 
 
Das Plangebiet mit einer Gesamtbruttofläche von ca. 3.360 m² liegt an der südwestlichen Grenze der Ge-
markung Bischofferode und damit an der westlichen Grenze der Gemeinde Am Ohmberg.  
Westlich des Plangebietes befindet sich die Brachfläche einer bereits zurückgebauten Schule, daran an-
schließend befinden sich gewerbliche Nutzungen. Südlich und östlich schließt sich an das Plangebiet die 
Wohnbebauung der Siedlung Thomas Müntzer an. Im Norden grenzen die Flächen des ehemaligen Schul-
sportplatzes sowie weiter nördlich Waldflächen an das Plangebiet. Das Plangebiet selbst umfasst den Be-
triebsstandort der Firma C. Rybicki (Heizung, Lüftung, Sanitär) sowie im Norden eine Erweiterungsfläche, die 
derzeit noch dem ehemaligen Sportplatz zuzuordnen ist. 
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Das Plangebiet wird über eine, im Osten des Geltungsbereiches befindliche Erschließungsstraße für das 
Betriebsgelände sowie die weiter östlich anschließende Wohnbebauung erschlossen. Diese Erschließungs-
straße mündet auf die Straße „Siedlung Thomas Müntzer“ (Landesstraße 1011) im Süden des Plangebietes 
auf. Der Zufahrtsbereich auf die Landesstraße ist bereits ausgebaut. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7  „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung 
Thomas Müntzer) umfasst Teile der Flurstücke 301/27 und 301/28 sowie die Flurstücke 301/16, 301/17, 
301/29, 301/30, 301/31 und 301/32 der Flur 1 der Gemarkung Bischofferode. Die Flächen liegen in einer 
Höhe von 334 müNHN. Das Gelände steigt von Nord nach Süd leicht an. 
 
Die Festsetzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 
29“ liegt grundsätzlich im städtebaulich begründeten Ermessen der planenden Gemeinde (hier: der Gemein-
de Am Ohmberg). Er ist mittels des Planzeichens 15.13 der Planzeichenverordnung in der Planunterlage 
(aktueller Katasterplanauszug), auf Katastergrenzen verlaufend bzw. mittels Bemaßung zeichnerisch festge-
setzt worden, so dass die Übertragbarkeit seiner Grenzen in die Örtlichkeit rechtseindeutig möglich ist. 
 

12.2. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 
Die Art der baulichen Nutzung im Plangebiet wurde Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Ziel ist 
es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Erweiterung der im Plangebiet bereits an-
sässigen Firma C. Rybicki (Heizung, Lüftung, Sanitär) zu schaffen. Dazu wurde die Mischgebietsfestsetzung 
aus dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 2 übernommen. Auf der Grundlage dieser Art der baulichen 
Nutzung, hat die Firma ihren Standort im Plangebiet errichtet.  
 
Mit der Festsetzung eines Mischgebietes soll, im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, eine 
„Pufferzone“ zur Abminderung möglicher immissionsschutzrechtlicher Konflikte zwischen der bereits beste-
henden Wohnnutzung östlich des Plangebietes und der weiter westlich angrenzenden Gewerbegebietsnut-
zung erhalten bleiben. Diese Vorgehensweise entspricht dem Trennungsgebot (gem. § 50 BImSchG).  
„Bei raumbedeutsamen Maßnahmen sind nach § 50 BImSchG die für eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich dem 
Wohnen dienende Gebiete oder sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden wer-
den. Dieses Trennungsgebot besagt, dass in einem Bauleitplan die Übergänge zwischen den Gebieten 
unterschiedlich störempfindlicher Nutzungen verträglich zu gestalten sind.“ (HI9026411, Bauleitplanung und 
Städtebaurecht in der Praxis ;Stand Produktdatenbank: 16.04.2018, Ausdruck vom 30.04.2018) 
 

Die Bauleitplanung ist i.S. des § 50 Satz 1 BImSchG eine raumbedeutsame Planung, deren Aufgabe es ist, 
die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke in einer Gemeinde nach der Maßgabe des BauGB 
vorzubereiten und zu leiten (§ 1 (1) BauGB) und dabei insbesondere auch die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen (§ 1 
(6) Nr. 1 BauGB). 
 
Die Gemeinde Am Ohmberg geht davon aus, dass mit der Festsetzung eines Mischgebietes dem Gebot 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung entsprochen wird.  
 
Mit der Festsetzung der maximal zulässigen zu überbauenden Grundfläche im Plangebiet durch eine Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,6 soll erreicht werden, dass die maximal in Anspruch zu nehmende Fläche gem. 
der Obergrenze des § 17 BauNVO für die die geplanten Bauvorhaben im Plangebiet gesichert wird. Im Sin-
ne einer optimalen Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grundstücksfläche durch erforderliche Neben-
anlagen, Lagerflächen und Kfz-Stellflächen (Nachverdichtung) wurde auf den Ausschluss der Überschrei-
tungsmöglichkeit gem. § 19 (4) BauNVO verzichtet. 
 
Um das städtebauliche Ziel einer harmonischen Einordnung der geplanten Baukörper in die angrenzenden 
Bebauung zu erreichen, erfolgte die Übernahme der Höhenbegrenzung für die Gebäude und baulichen An-
lagen im Mischgebiet durch die entsprechende Festsetzung einer maximalen Traufhöhe (11,00m) und die 
Festsetzung einer maximale 3-Geschossigkeit aus dem Bebauungsplan Nr. 2, welcher für die an das Plan-
gebiet angrenzenden Bereiche weiterhin Gültigkeit besitzt. Außerdem stellten diese Festsetzungen des Ur-
sprungsbebauungsplanes die Grundlage für die bereits genehmigten Gebäude im Plangebiet dar. 
 
Durch die o.a. Festsetzungen ist gesichert, dass sich die geplanten Bauvorhaben in die umgebende Bau-
struktur städtebaulich geordnet einfügen werden und darüber hinaus den Bauherren einen städtebaulich 
zulässigen Handlungsspielraum im Rahmen der weiteren Umsetzung eingeräumt wird. 
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12.3. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgte im zeichnerischen Teil mittels großzügig 
festgesetzter Baugrenzen. Ziel ist es, den Bauherren bei der Anordnung der geplanten Baukörper einen 
möglichst hohen Gestaltungsspielraum einzuräumen.  
 
Dabei wurde das Baufenster, im Vergleich zu den Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes 
Nr. 2 vergrößert. Ziel ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die geplante Erweiterung des baulichen 
Bestandes der Firma Rybicki umsetzbar ist. An der westlichen Grenze des Plangebietes schließt die festge-
setzte Baugrenze an die fortbestehende Baugrenze des Bebauungsplanes Nr. 2 an.  
Dieser Übergangsbereich wurde, zum besseren Verständnis, in der Planunterlage dargestellt. 
 
Im nördlichen Bereich erfolgte die Festsetzung der Baugrenze mit dem Ziel, den gem. § 26 (5) ThürWaldG 
erforderlichen Waldabstand von 30 m zu den baulichen Hauptnutzungen einzuhalten. 
 
Südlich angrenzend an das Plangebiet verläuft die Landesstraße L 1011 (Siedlung Thomas Müntzer). Der 
betreffende Bereich befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt Bischofferode.  
Für alle Hoch- und Tiefbauten sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind die Festlegungen des § 24 (1) 
ThürStrG einzuhalten. Danach dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt, längs der Landesstraße, Hochbauten 
jeglicher Art in einem Abstand von 20m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht er-
richtet werden. 
Diese Anbauverbotszone wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Ein Teil der Anbauver-
botszone liegt innerhalb der Baugrenze, um hier einen Bebauung, im Einvernehmen mit der zuständigen 
Straßenbaubehörde zu ermöglichen.  
Gemäß § 24 (9) ThürStrG kann die oberste Straßenbaubehörde im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten 
des § 24 (1) ThürStrG zulassen. Aus diesem Grund wurde folgende Textliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufgenommen:  
„§ 3 (3) Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb der, in die Planzeichnung nachrichtlich übernomme-
nen Anbauverbotszone gem. § 24 (1) ThürStrG, bedarf der Erteilung einer Ausnahme der zuständigen Stra-
ßenbaubehörde gem. § 24 (9) ThürStrG.“ 
Damit ist eine Bebauung innerhalb der nachrichtlich übernommenen Anbauverbotszone ohne Beteiligung 
/Entscheidung der zuständigen Straßenbaubehörde nicht möglich. 
 
Die Festsetzung einer offenen Bauweise wurde aus dem Ursprungsplan übernommen. 
 

12.4. Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB) 

 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die Fläche eines Bolz/Spielplatzes, welcher als solcher im Bebau-
ungsplan Nr. 2 in einer Größe von ca. 2.770m² festgesetzt wurde. Diese Nutzung soll langfristig erhalten 
werden. Zur Darstellung dieser Planungsabsicht wurde ein 10m breiter Streifen dieser Fläche als Festset-
zung einer Fläche für Sport- und Spielanlagen übernommen. Aufgrund der, im Bebauungsplan Nr. 7 nach 
Norden hin vergrößerten Mischgebietsfläche verkleinert sich die Fläche dieser Sport-/ Spielanlage um ca. 
540 m².  
Diese Verkleinerung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die langfristige Nutzung der Spielfläche nörd-
lich des Plangebietes als Bolzplatz, da der künftig baulich zu nutzende Bereich (Mischgebiet) derzeit nicht 
als Spielfläche genutzt wird oder als solche angelegt wurde. 
 

12.5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

 
Nördlich des Plangebietes befinden sich Waldflächen, welche als Wirtschaftswald genutzt werden. Um Be-
einträchtigungen der baulichen Nutzung im Plangebiet durch ggf. umfallende Bäume auszuschließen und 
den Waldabstand von 30 m gem. § 26 (5) ThürWaldG sicherzustellen, erfolgte: 

1. die Übernahme eines ca. 10m breite Streifens im Norden des Plangebietes als Sport-/Spielanlage,  
2. die Festsetzung eines Streifens von 5m der Mischgebietsfläche im Norden des Plangebietes als Flä-

chen, die von der Bebauung freizuhalten sind. Auf diesen Flächen ist damit die Errichtung von Ge-
bäuden ausgeschlossen. Die Flächen stehen im Sinne der Mischgebietsnutzung als Lagerflächen, 
Wegeflächen oder für Kfz-Stellflächen zur Verfügung. 
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12.6. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

 
Das Plangebiet ist über die kommunale Straßenverkehrsfläche „Siedlung Thomas Müntzer“ an das klassifi-
zierte Straßennetz angebunden und verkehrstechnisch ausreichend erschlossen. Die südlich und östlich des 
Plangebietes liegenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen wurden in die Planzeichnung des Bebauungs-
planes aufgenommen. 
 
Durch den Inhalt des Bebauungsplanes werden keine grundsätzlich veränderten Anforderungen an den 
Ausbaugrad dieser öffentlichen Verkehrsflächen ausgelöst. 
 

12.7. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

 
Da im vorliegenden Fall (die Größe des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes beträgt nur ca. 
3.360 m²) die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO von 10.000 m² nicht überschritten wird, 
besteht für den Bebauungsplan Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) der 
Gemeinde Am Ohmberg gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB keine Ausgleichsverpflichtung nach der bundesna-
turschutzgesetzlichen Eingriffsregelung, da Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bauleitplanes zu 
erwarten sind, im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung bereits als erfolgt 
oder als zulässig gelten. Damit besteht auch keine ökologische Erfassungs-, Bewertungs- und planungs-
rechtliche Sicherungspflicht (Freistellung von der Ausgleichsverpflichtung). 
 
Dessen ungeachtet erfolgen im § 4 (1) der Textlichen Festsetzungen grünordnerische Festsetzungen aus 
gestalterischen Gründen mit dem Ziel, eine angemessene Durchgrünung des Plangebietes zu sichern. Die 
konkreten Standorte der zu pflanzenden Gehölze, sowie die weitere gärtnerische Gestaltung im Plangebiet 
bleiben dabei der Entscheidung des jeweiligen Bauherrn vorbehalten. Vorgesehen ist die Anpflanzung eines 
einheimischen, standortgerechten Laubbaumes oder hochstämmigen Obstbaumes je 400 m² in Anspruch 
genommener Grundfläche. 
 

12.8. Festsetzungen gemäß § 9 (2) und (3) BauGB 

 
Festsetzungen gemäß § 9 (2) und (3) BauGB wurden im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 7 „Siedlung Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) der Gemeinde Am Ohmberg nicht ge-
troffen. 
 
 

13. Kennzeichnungen (§ 9 (5) BauGB) 

 
Durch den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird nach derzeitiger Kenntnis der Gemeinde 
Am Ohmberg keine Kennzeichnungspflicht nach § 9 (5) BauGB ausgelöst. 
 
 

14. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) 

 
In die Planzeichnung wurde der Leitungsbestand der Erdgasleitung der EW Eichsfeldgas GmbH nachricht-
lich übernommen. 
   
Auf Teilen der Flurstücke 301/17, 301/32 und 301/28 sind öffentliche Kanäle des Wasser- und Abwas-
serzweckverbands „Eichfelder Kessel“ (WAZ) verlegt. Diese wurden ebenfalls nachrichtlich in den Bebau-
ungsplan übernommen und sind nicht zu überbauen. Weiterhin ist von der Rohrachse ein Mindestabstand 
(Schutzstreifen) von 3 m einzuhalten. 
 
Südlich angrenzend an das Plangebiet verläuft die Landesstraße L 1011 (Siedlung Thomas Müntzer). Der 
betreffende Bereich befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt Bischofferode.  
Für alle Hoch- und Tiefbauten sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind die Festlegungen des § 24 (1) 
ThürStrG einzuhalten. Danach dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt, längs der Landesstraße, Hochbauten 
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jeglicher Art in einem Abstand von 20m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht er-
richtet werden. Diese Anbauverbotszone wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen.  
 
Durch den räumlichen Geltungsbereich des in Rede stehenden Bebauungsplanes werden keine weiteren, 
nach anderen Vorschriften getroffenen Festsetzungen, welche gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich über-
nommen werden müssten, berührt. 
 
 

15. Erschließung 

 
Das Plangebiet ist derzeit über die kommunale Straßenverkehrsfläche „Siedlung Thomas Müntzer“ an das 
klassifizierte Straßennetz angebunden und verkehrstechnisch ausreichend erschlossen. 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll funktionsgerecht innerhalb des Plangebietes erfolgen. 
 
Versorgungsträger der Abwasserentsorgung ist der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kes-
sel“. Die Flächen des Plangebietes sind hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung bereits an das zentrale 
Abwasserentsorgungsnetz des Verbandes angeschlossen. 
 
Der Planbereich ist schmutz- und regenwassertechnisch erschlossen. 
Auf Teilen der Flurstücke 301/17, 301/32 und 301/28 sind öffentliche Kanäle des Wasser- und Abwas-
serzweckverbands „Eichfelder Kessel“ (WAZ) verlegt. Diese wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen und sind nicht zu überbauen. Weiterhin ist von der Rohrachse ein Mindestabstand (Schutz-
streifen) von 3 m einzuhalten. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser soll vorzugsweise auf dem Grundstück versickert werden. Der ent-
sprechende Nachweis der Versickerungsfähigkeit ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zu erbrin-
gen. Ist die Versickerung nicht möglich, ist das unverschmutzte Niederschlagswasser gedrosselt in die Re-
genwasserkanalisation einzuleiten. Eine Versickerung über Anlagen sowie ein Einleiten in die Vorflut erfor-
dert eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. 
 
Die Trink- und Löschwasserversorgung des Plangebietes erfolgt aus dem zentralen Versorgungsnetz des 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“. Der Trinkwasseranschluss des Plangebietes ist 
bereits ausgebaut. Die erforderliche Löschwassermenge von 48 m³/h über 2h kann aus dem Unterflurhyd-
ranten Nr. 5506/105 südlich des Plangebietes mit einer Durchflussmenge von 78 m²/h abgedeckt werden. 
 
Im Süden des Plangebietes verläuft der Leitungsbestand einer Erdgasleitung der EW Eichsfeldgas GmbH. 
Diese Erdgasleitung ist bei Ausführung der Bauarbeiten zu sichern. Ein Mindestabstand von 0,40 m anderer 
Versorgungsleitungen zu der MD-Gasleitung ist einzuhalten.  
 
Das Plangebiet ist in das Abfallbeseitigungs- und Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreis Eichsfeld integriert 
und an das Elektroenergieversorgungsnetz der Thüringer Energienetze GmbH angeschlossen. 
 
 

16. Angaben über Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

 
Städtebauliche Kenndaten nach Nutzungsart: 
 

Nutzungsart  Fläche   Anteil (%) 
Mischgebiet (MI) 
(gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO) 
GRZ 0,6 = 1.564m² mit Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO bis max. 2.086 m² 2.607 m²  77,5 % 
 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 
(gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB) 296 m²  8,8 % 
 

Flächen für Sport- und Spielanlagen 
(gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB) 459 m²  13,7 %  
 
Gesamtfläche  3.362 m²  100,0 % 
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17. Bodenordnungsmaßnahmen gem. BauGB 

 
Seitens der Gemeinde Am Ohmberg sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Siedlung 
Thomas Müntzer 29“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) keine bodenordnenden Maßnahmen gemäß BauGB 
vorgesehen. 
 
 

18. Planverfasser 

 
Die Planunterlagen wurden durch das Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR, Büro für interdisziplinä-
re Stadt- und Dorfplanung, Käthe-Kollwitz-Straße 9, 99734 Nordhausen erarbeitet. 
 
Nordhausen / Am Ohmberg, Oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
  



 

Gemeinde Am Ohmberg 

 

Anlage 01  
zur Begründung 

 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 2  

„Umnutzung Bergwerk Bischofferode / Holungen“  
(1995) 

 

 

   

 

 

 


















